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Editorial 
Wir begrüßen Sie herzlich zur dritten Aus-

gabe unseres „IFRS-Bulletins“ in 2016 und 

freuen uns, Sie in kompakter und informa-

tiver Form über aktuelle und bedeutsame 

IFRS-Themen des letzten Quartals zu in-

formieren. Vom IASB wurden in diesem 

Quartal Änderungen an IFRS 15 (Klarstel-

lungen) sowie Änderungen an IFRS 2 ver-

abschiedet. Zur Erhöhung der Konsistenz 

der Rechnungslegungsstandards hat der 

IASB den mit IFRS 9 einhergehenden Folge-

änderungen an IFRS 4 zugestimmt. Damit 

verschreibt sich der IASB der Linie der ste-

ten Verbesserung der Standards und Ihrer 

Konsistenz. Es bleibt zu hoffen, dass der 

IASB dieser Linie treu bleibt und neben 

den momentan in der praktischen Umset-

zung befindlichen neuen Standards (u.a. 

IFRS 15 und 16) keine zusätzlichen 

 

Großbaustellen eröffnet. Im Blickpunkt 

dieser Ausgabe steht die Offenlegung von 

Ertragsteuerinformationen durch be-

stimmte Unternehmen und Zweignieder-

lassungen, wie sie von der EU Kommission 

zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU 

vorgeschlagen wurde. Der Beitrag ermög-

licht Ihnen, sich in zusammengefasster 

Form über Eckpunkte und Ziele dieser vor-

geschlagenen Berichtspflicht zu informie-

ren und auch die Positionen der wesentli-

chen Akteure zu verstehen. 

Unsere Fachmitarbeiter der Zentralabtei-

lung Rechnungslegung der BDO stehen 

Ihnen jederzeit gerne für weitere Aus-

künfte zur Verfügung und beraten Sie 

gerne in allen weiteren Fragen zur natio-

nalen und internationalen Rechnungsle-

gung. 
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1. AKTUELLE ÜBERNAHMEN IN EU-

RECHT 

1.1. Übernahmen in EU-Recht 

Im 2. Quartal 2016 sind keine Übernahmen in europäi-

sches Recht erfolgt.  

1.2. Ausstehende Übernahmen 

Das endorsement der nachfolgenden Standards und Än-

derungen steht noch aus (erwartetes EU-Übernahmeda-

tum in Klammern; Stand: 27. Juni 2016): 

 IFRS 9: Finanzinstrumente (Q4/2016), 

 IFRS 15: Erlöse aus Verträgen mit Kunden sowie die 

Änderung zum Datum des Inkrafttretens 

(Q3/2016), 

 IFRS 14 (kein endorsement-Prozess aufgrund ein-

geschränkter Relevanz; Phase II des Projekts wird 

abgewartet), 

 IFRS 16: Leasing (2017), 

 Änderungen an IFRS 10, IFRS 12 und IAS 28: Betei-

ligungsunternehmen: Anwendung der Konsolidie-

rungsausnahme (Q3/2016), 

 Änderungen an IFRS 10 und IAS 28: Verkauf oder 

Zuwendung von Vermögenswerten zwischen einem 

Investor und dem assoziierten Unternehmen oder 

dem joint venture (unbestimmt verschoben), 

 Änderungen an IAS 12: Ansatz von aktiven latenten 

Steuern für unrealisierte Verluste (Q4/2016), 

 Änderungen an IAS 7: Angabeninitiative 

(Q4/2016), 

 Klarstellungen an IFRS 15: Erlöse aus Verträgen 

mit Kunden (Q1/2017), 

 Änderungen an IFRS 2: Klassifizierung und Bewer-

tung von Geschäftsvorfällen mit anteilsbasierter 

Vergütung (H2/2017). 

 

2. AKTIVITÄTEN DES DRSC UND IDW 

2.1. DRSC nimmt Stellung zur vorläufigen 

Agendaentscheidung des IFRS IC betref-

fend IFRS 10 und IFRS 11 

Das IFRS Interpretation Committee (IFRS IC) hat in sei-

ner März-Sitzung eine vorläufige Entscheidung zu einem 

diskutierten Konflikt zwischen IFRS 10 und IFRS 11 ge-

troffen. Der Sachverhalt betrifft die Frage der Neube-

wertung zuvor gehaltener Anteile im Falle eines Kon-

trollverlustes, bspw. wenn ein Investor die alleinige 

Kontrolle über ein Tochterunternehmen verliert, aller-

dings die gemeinschaftliche Kontrolle behält. Nach IFRS 

11.B34 und .B35 ist eine Gewinn- und Verlustrealisation 

nur nach Maßgabe der Fremdbeteiligungsquote zulässig. 

Gem. IFRS 10.25 i.V. m. IFRS 10.B87 ff. sind im Falle 

eines Statuswechsels (Übergang von Tochterunterneh-

men zur joint operation) die verbleibenden Anteile in 

die Ermittlung des Entkonsolidierungserfolgs einzube-

ziehen. Das IFRS IC hat der März-Sitzung vorläufig be-

schlossen, den Sachverhalt zurückzustellen, damit die-

ser im Kontext des bestehenden Forschungsprojekts des 

IASB zur Equity-Methode behandelt werden kann. In sei-

ner Stellungnahme vom 4. Mai 2016 lehnt der IFRS-Fach-

ausschuss des DRSC diese vorläufige Entscheidung des 

IFRS IC mit der Begründung ab, dass dadurch die Klärung 

der Frage nur aufgeschoben werde und gerade aufgrund 

der bestehenden Lösungsvielfalt in der Praxis eine kurz-

fristige Klärung dringend notwendig wäre. Zudem gebe 

es keine Ähnlichkeit zum Konflikt zwischen IAS 28 und 

IFRS 10, da Letzterer eine Intragroup-Transaktion be-

treffe und der oben diskutierte Fall eine externe Trans-

aktion darstellt.  

2.2. DRSC nimmt Stellung zum Vorschlag zur 

Änderung der EU-Richtlinie 

Am 12. April 2016 wurde von der Europäischen Kommis-

sion der Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 

2013/34/EU im Hinblick auf die Offenlegung von Ertrag-

steuerinformationen durch bestimmte Unternehmen 

und Zweigniederlassungen veröffentlicht. Der Vorschlag 

sieht eine umfangreiche Offenlegung steuerlicher Infor-

mationen von bestimmten multinationalen Unterneh-

men vor, um die Transparenz im Bereich der Ertragsteu-

ern zwecks Bekämpfung von Steuervermeidung in Eu-

ropa zu erhöhen. Das DRSC hat am 27. Mai 2016 gegen-

über dem Bundesministerium der Justiz und für Ver-

braucherschutz zu diesem Thema Stellung genommen. 

Das DRSC plädiert ausdrücklich dafür, den vorgeschla-

genen Berichtspflichten entgegenzuwirken, da sich die 

geforderten Angaben nach Auffassung des DRSC für 

sinnvolle Rückschlüsse im Hinblick auf die Steuerehr-

lichkeit nicht eignen. Zudem bestehe die Gefahr, dass 

aus den geforderten Daten Fehlinformationen an die Öf-

fentlichkeit geliefert werden, die dem Ziel der Bekämp-

fung von Steuervermeidung entgegenwirken. Im Blick-

punktthema dieser Ausgabe informieren wir Sie umfas-

send zum Thema „Ertragsteuerbericht“ (vgl. Abschnitt 

6., Seite 5 ff.). 

http://www.drsc.de/docs/press_releases/2016/160504_CL_ASCG_IFRSIC_Interpret.pdf?date=2016-5-3


 3 

2.3. DRSC nimmt Stellung zu den Leitlinien zu 

nichtfinanziellen Informationen 

Im Januar 2016 wurde von der EU-Kommission eine öf-

fentliche Konsultation zu den unverbindlichen Leitli-

nien zur Methode der Berichterstattung über nichtfi-

nanzielle Informationen angestoßen. Diese dient dazu, 

die  bestehenden Auffassungen von unterschiedlichen 

Interessengruppen  zu dieser Thematik einzuholen. Das 

DRSC hat im April 2016 gegenüber der EU-Kommission 

Stellung zum oben genannten Konsultationspapier be-

zogen. Die Kritikpunkte beziehen sich zum einen auf die 

teils missverständlichen Fragen im Konsultationspapier. 

Das DRSC befürchtet, dass dies u.U. dazu führt, dass die 

Antworten ebenso missverständlich ausfallen werden. 

Zum anderen dürfe die EU-Kommission mit der Entwick-

lung neuer Leitlinien, auch wenn sie als unverbindlich 

gelten, keine zusätzlichen Berichtsanforderungen 

schaffen. 

2.4. IDW – Entwurf zur Anpassung des IDW RS 

HFA 2: Einzelfragen zur Anwendung von 

IFRS 

Im Januar 2016 wurden vom IFRS IC Entscheidungen zum 

Thema „Konzerninterne Transaktionen – IFRS 10“ ge-

troffen, die im Widerspruch zu den bestehenden Aus-

führungen des IDW RS HFA 2 Abschnitt 7.2.2. Konzern-

interne Salden und Transaktionen i. V. v. IAS 27 bzw. 

IFRS 10 stehen. Nach den Agendaentscheidungen des 

IFRS IC sind für die Aufstellung eines Konzernabschlus-

ses und für die Behandlung konzerninterner Transaktio-

nen die Regelungen von IFRS 10 maßgeblich. Nach IFRS 

10.B86(c) sind konzerninterne Aufwendungen und Er-

träge vollständig zu eliminieren und nicht nur der dar-

aus resultierende Gewinn oder Verlust. Dies gilt nach 

der IFRS IC-Entscheidung auch für die Ermittlung des ge-

sonderten Postens betr. die Gesamtsumme der aufge-

gebenen Geschäftsbereiche nach IAS 1.82 (ea) i.V.m. 

IFRS 5.33 (a) sowie für die erforderlichen Angaben nach 

IFRS 5.33 (b). Nach dem derzeitigen IDW RS HFA, Absch. 

7.2.2. Rz. 111 „…ist zur Ermittlung des gesonderten 

Postens nach IAS 1.82 (ea) i. V. m. IFRS 5.33 (a) und für 

die Angaben nach IFRS 5.33 (b) auf die Aufwendungen 

und Erträge vor Durchführung einer Aufwands- und Er-

tragskonsolidierung abzustellen.“ Obwohl das IDW die 

Überlegungen des IFRS IC auf Grundlage einer wirt-

schaftlichen Betrachtung für nicht sachgerecht hält, 

hat der Hauptfachausschuss dennoch einen Entwurf zur 

Änderung an IDW RS HFA 2 veröffentlicht, indem u.a. 

vorschlagen wird Rz. 111 wie folgt zu ändern: „….Da 

weder IFRS 5 noch IAS 1 Vorschriften enthalten, die Vor-

rang vor den allgemeinen Konsolidierungsgrundsätzen 

des IFRS 10 haben, ist zur Ermittlung des gesonderten 

Postens nach IAS 1.82 (ea) i. V. m. IFRS 5.33 (a) und für 

die Angaben nach IFRS 5.33 (b) auf die nach Durchfüh-

rung einer Aufwands- und Ertragskonsolidierung ver-

bleibenden Aufwendungen und Erträge abzustellen.“  

Den Entwurf können Sie auf der Internetseite des IDW 

einsehen. Stellungnahmen hierzu können bis zum 16. 

September 2016 beim IDW eingereicht werden. 

2.5. IDW-Stellungnahme-Entwurf zu Einzelfra-

gen der Bilanzierung von Finanzinstru-

menten nach IFRS 9 

Der Hauptfachausschuss des IDW hat am 13. Mai 2016 

den Entwurf einer IDW-Stellungnahme zur Rechnungsle-

gung „Einzelfragen der Bilanzierung von Finanzinstru-

menten nach IFRS 9“ (IDW ERS HFA 48) veröffentlicht. 

Die gravierende Neuausrichtung von IFRS 9 führt auf-

grund der Komplexität zu einer Vielzahl von Auslegungs-

fragen. In vielen Aspekten besteht noch Diskussionsbe-

darf, so dass der ERS HFA 48 voraussichtlich noch län-

gere Zeit im Entwurfsstadium bleiben wird, um eine 

kontinuierliche Weiterentwicklung zu ermöglichen. 

Durch die abschnittsweise und frühzeitige Veröffentli-

chung soll bereits in der Umstellungsphase auf IFRS 9 

eine Hilfestellung gegeben werden, um mögliche poten-

tielle Schwierigkeiten zu identifizieren. Folgende The-

men werden in IDW ERS HFA 48 angesprochen: 

 Anwendungsbereich: Verträge über den Kauf oder 

Verkauf von nichtfinanziellen Posten 

 Abgang (finanzieller Vermögenswerte und finanzi-

eller Verbindlichkeiten) 

 Klassifizierung finanzieller Vermögenswerte 

 Bewertung (ohne Wertminderung) finanzieller Ver-

mögenswerte und finanzieller Verbindlichkeiten 

Die Kommentierungsfrist für den Entwurf endet am 19. 

August 2016. Der Entwurf steht Ihnen auf der Internet-

seite des IDW zur Verfügung. 

2.6. IDW veröffentlicht neuen Abschnitt zu 

IDW RS HFA 9 

Ebenfalls am 13. Mai 2016 wurde vom HFA ein neuer 

Abschnitt des IDW RS HFA 9: Einzelfragen zur Bilanzie-

rung von Finanzinstrumenten nach IFRS verabschiedet. 

Neben allgemeinen Ausführungen zum Abgang von fi-

nanziellen Verbindlichkeiten liegt der Schwerpunkt des 

neuen Abschnittes auf der bilanziellen Abbildung von 

Reverse-Factoring-Transaktionen (Supplier Finance Ar-

rangements). Dieser Abschnitt beschreibt die wesentli-

chen Merkmale von Reverse-Factoring-Transaktionen 

und regelt die Bilanzierung aus Sicht des Schuldners. 

Die Beurteilung hinsichtlich einer ggf. vorzunehmenden 

Ausbuchung der Verbindlichkeit aus Lieferungen und 

Leistungen erfolgt dabei in drei Schritten. 

http://www.drsc.de/service/index.php?ixnp_do=show_news_index&ixnp_lang=de&ixnp_id=1&ixnp_page=1&ixnp_do=show_news_article&ixnp_art_id=3738
http://www.idw.de/idw/portal/n281334/n281114/n281116/index.jsp
http://www.idw.de/idw/portal/n281334/n281114/n281116/index.jsp
http://www.idw.de/idw/portal/n281334/n281114/n281116/index.jsp
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3. AKTIVITÄTEN DES IASB 

3.1. IASB verabschiedet Änderungen an IFRS 2 

Am 20. Juni 2016 hat der IASB die endgültigen Änderun-

gen an IFRS 2 - Anteilsbasierte Vergütungen beschlos-

sen. Inhaltlich beziehen sich die Anpassungen auf fol-

gende Aspekte: 

 Berücksichtigung marktbezogener und nicht-

marktbezogener Ausübungsbedingungen bei der 

Bewertung von in bar erfüllten Zusagen.  

 Klassifizierung anteilsbasierter Vergütungen, die 

mit Steuereinbehalt erfüllt werden. 

 Bilanzierung anlässlich des Wechsels der Erfül-

lungsform von cash settlement auf equity settle-

ment. 

Vorbehaltlich einer Übernahme in EU-Recht treten die 

Änderungen für Geschäftsjahre in Kraft, die am oder 

nach dem 1. Januar 2018 beginnen. 

3.2. Veröffentlichung von Änderungen an IFRS 

15 

Der IASB hat am 12. April 2016 die Klarstellungen zu 

IFRS 15 - Erlöse aus Verträgen mit Kunden, die sich aus 

den Erörterungen und Diskussionen der Transition Re-

source Group for Revenue Recognition (TRG) ergeben 

haben, veröffentlicht. Die beschlossenen Änderungen 

betreffen folgende Themenkomplexe: 

 Identifizierung von Leistungsverpflichtungen: 

Die Identifikation hat anhand eigenständig ab-

grenzbarer Zusagen von Waren und/oder Dienst-

leistungen zu erfolgen. Die Änderungen am Stan-

dard umfassen neue und Anpassungen von beste-

henden Beispielen zur Erläuterung der Eigenstän-

digkeit von Leistungsverpflichtungen. 

 

 Klarstellung zur Prinzipal-Agenten-Beziehung: 

Die finalen Änderungen enthalten neue Regelungen 

zur Bestimmung des Prinzipals und Agenten einer 

Transaktion. Die Abgrenzung erfolgt nach einem 

zweistufigen Konzept:  

1. Identifizierung der spezifischen Leistung für 

den Kunden. 

2. Identifizierung der Beherrschungsverhältnisse 

der spezifischen Leistung, bevor sie an den 

Kunden übertragen wird. 

 

 Lizenzvereinbarungen: Klarstellung zur Frage, ob 

die Erlösrealisation i.R. einer Lizenzvereinbarung 

zeitraum- oder zeitpunktbezogen zu erfolgen hat. 

Neue Leitlinie, die klarstellen soll, wann ein imma-

terieller Vermögenswert bedeutsam verändert 

wird. 

 

 Übergangserleichterungen: Verträge, die vor dem 

Beginn der frühesten dargestellten Periode geän-

dert wurden, sind nicht rückwirkend neu darzustel-

len. Verträge, die zu Beginn der frühesten darge-

stellten Periode abgeschlossen wurden, müssen 

nicht neu dargestellt werden. 

Die Änderungen sollen von Unternehmen zeitgleich mit 

der erstmaligen Anwendung des IFRS 15 angewandt 

werden. Daher wären nach endorsement die Änderun-

gen verpflichtend für Geschäftsjahre anzuwenden, die 

am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen. 

3.3. IASB stimmt für Änderungen an IFRS 4 in-

folge von IFRS 9 

Der IASB stimmte am 17. Mai 2016 mehrheitlich für die 

Empfehlungen des Stabs bzgl. des Entwurfs 

ED/2015/11. Dieser enthält u.a. zwei mögliche Über-

gangslösungen bzgl. des zeitlichen Auseinanderfallens 

der Erstanwendungszeitpunkte von IFRS 9 und dem 

neuen Standard zu Versicherungsverträgen (Nachfolger 

von IFRS 4): 

 Overlay approach: Unternehmen, die gem. IFRS 4 

Versicherungsverträge ausreichen, dürfen einige 

ihrer Aufwendungen und Erträge von sog. qualifi-

zierenden Vermögenswerten aus ihrer Gewinn- und 

Verlustrechnung in das other comprehensive in-

come umklassifizieren. 

 

 Deferral approach: Liegt die vorrangige Ge-

schäftstätigkeit eines Unternehmens im Begeben 

von Versicherungsverträgen gem. IFRS 4, besteht 

für dieses Unternehmen die Möglichkeit, die An-

wendung des IFRS 9 begrenzt aufzuschieben. In die-

sem Fall wäre IAS 39 an Stelle von IFRS 9 für Be-

richtsperioden anzuwenden, die vor dem 01. Ja-

nuar 2021 beginnen. Der deferral approach ist auf 

drei Jahre beschränkt und würde für Berichtsperi-

oden gelten, die am oder nach dem 01. Januar 2018 

beginnen. 

In diesem Zusammenhang veröffentlichte der IASB noch 

am gleichen Tag eine Pressemitteilung, in der festge-

halten wird, dass IFRS 4 um die o.g. Übergangslösungen 

ergänzt wird. Die Fertigstellung eines ersten Entwurfs 

des neuen Standards für Versicherungsverträge wird für 

Ende 2016 erwartet. 
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4. AKTIVITÄTEN AUF EUROPÄISCHER 

EBENE 

4.1. EFRAG bittet um Stellungnahmen zu 

Übernahmeempfehlung 

Die European Financial Reporting Group (EFRAG) hat in 

den letzten drei Monaten zu folgenden Entwürfen Über-

nahmeempfehlungen ausgesprochen: 

 Klarstellung von IFRS 15 – Erlöse aus Verträgen mit 

Kunden, 

 Änderungen an IAS 12 – Ansatz latenter Steueran-

sprüche für unrealisierte Verluste, 

 Änderungen an IAS 7 – Angabeninitiative. 

In diesem Zusammenhang hat EFRAG die interessierte 

Öffentlichkeit um Stellungnahmen zu folgenden Punk-

ten gebeten: 

 Einschätzung der Änderungen vor dem Hintergrund 

der Übernahmekriterien der EU und 

 Einschätzung der Kosten und Nutzen, die aus der 

Übernahme resultieren.  

Die EFRAG selbst kam zu einer positiven Beurteilung in 

allen drei Fällen und empfiehlt die Übernahme in EU-

Recht. 

4.2. EFRAG veröffentlicht Jahresbericht 2015 

Die EFRAG hat im Juni 2016 ihren Jahresbericht 2015 

veröffentlicht. Dieser enthält u.a. einen Überblick über 

die EFRAG–Aktivitäten des Jahres 2015 und Berichte des 

EFRAG-Präsidenten, seit dem 1. Juli 2016 Monsieur 

Jean-Paul Gauzès, sowie des TEG-Vorsitzenden. Zudem 

informiert der Jahresbericht über die Finanzzahlen des 

Jahres 2015. 

4.3. EFRAG veröffentlicht Zusammenfassung 

der Rückmeldungen zur Kapitalflussrech-

nung 

Im Juli 2015 wurde von der EFRAG ein Diskussionspapier 

zur Entscheidungsnützlichkeit der Kapitalflussrechnung 

in Bezug auf Finanzinstrumente veröffentlicht. U.a. 

werden hierin folgende Aspekte erörtert: 

 Informationen zur Liquidität, 

 Informationen zu Veränderungen von Vermögens-

werten und Schulden, 

 Aspekte bezüglich Finanzinstituten. 

Die EFRAG hat Ende Mai 2016 einen Bericht auf ihrer 

Internetseite veröffentlicht, der die eingegangenen 

Rückmeldungen den Fragen im Diskussionspapier gegen-

überstellt. 

5. BLICKPUNKT: ÄNDERUNG DER RICHT-

LINIE 2013/34/EU IM HINBLICK AUF 

DIE OFFENLEGUNG VON ERTRAG-

STEUERINFORMATIONEN 

5.1. Einführung 

Die Europäische Kommission hat am 12. April 2016 einen 

Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im 

Hinblick auf die Offenlegung von Ertragsteuerinforma-

tionen durch bestimmte Unternehmen und Zweignie-

derlassungen veröffentlicht. Die Änderung schlägt vor, 

dass bestimmte multinationale Unternehmen einen zu-

sätzlichen Bericht veröffentlichen sollen, der die von 

dem jeweiligen Unternehmen entrichteten Ertragsteu-

ern und andere relevante steuerliche Informationen 

umfasst. Der Anwenderkreis erstreckt sich auf die fol-

genden Unternehmen: 

 Oberste Mutterunternehmen mit einem konsolidier-

ten Nettoumsatz von mehr als 750 Mio. EUR, 

 Unternehmen, die keine verbundenen Unternehmen 

sind und einen Nettoumsatz von mehr als 750 Mio. 

EUR aufweisen, 

 mittelgroße und große Tochterunternehmen mit ei-

nem konsolidierten Nettoumsatz von mehr als 750 

Mio. EUR, wenn das Mutterunternehmen nicht den 

Rechtsvorschriften eines EU-Mitgliedstaats unter-

liegt, und 

 bestimmte Zweigniederlassungen. 

 

Die Verpflichtung zur Berichterstattung soll grundsätz-

lich für alle oben genannten multinationalen Unterneh-

men bestehen, die in Europa tätig sind, unabhängig da-

von, ob sie in der EU oder in einem Drittland ansässig 

sind. Eine Ausnahme soll für Banken gelten, die länder-

spezifische Angaben gemäß Artikel 89 der EU-Banken-

richtlinie 2013/36/EU offenlegen. Diese wären von der 

Publizitätspflicht befreit.  

Die offenzulegenden Informationen sollen Folgendes 

umfassen: 

 Eine Beschreibung der Art der Tätigkeit des Unter-

nehmens, 

 die Zahl der Beschäftigten, 

 den Betrag der Nettoumsätze, 

 den Betrag des Gewinns bzw. Verlusts vor Ertrag-

steuern, 

 den Betrag der noch zu zahlenden Ertragsteuer für 

das laufende Jahr, 

 den Betrag der gezahlten Ertragsteuer und 

 den Betrag der einbehaltenen Gewinne. 

Der Bericht soll nach der Änderung der Richtlinie jähr-

lich aufgestellt und sowohl im Unternehmensregister als 

auch auf der Internetseite des Unternehmens veröffent-

licht werden und mindestens fünf Jahre zugänglich 

sein. Unterliegt der Abschluss des berichtenden Unter-

nehmens einer Prüfungspflicht, sieht der Vorschlag der 

Europäischen Kommission vor, dass der Abschlussprüfer 
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auch das Vorliegen und die Zugänglichkeit des Ertrag-

steuerberichts überprüft. Bei Unterlassen der Publizi-

tätspflicht soll dies im Bestätigungsvermerk erwähnt 

werden.  

5.2. Zielsetzungen 

Die Forderung der Europäischen Kommission nach ei-

nem Bericht zu Ertragsteuerinformationen basiert auf 

der Absicht, dass Unternehmen in dem Land die Steuern 

entrichten sollen, in dem die Gewinne erwirtschaftet 

wurden. Teilweise verlagern multinationale Unterneh-

men ihre Gewinne durch aggressive Steuerplanung ge-

zielt in funktionsschwache und in Niedrigsteuerstaaten 

angesiedelte Konzerngesellschaften, um so einen Wett-

bewerbsvorteil gegenüber den Unternehmen, die dem 

oben genannten Grundsatz rechtmäßig Folge leisten, zu 

generieren. Die vorgeschlagene Ergänzung der EU-Bi-

lanzrichtlinie verfolgt das Ziel, Steuervermeidung und 

aggressive Steuerplanung durch eine transparente Be-

richterstattung über die unternehmensspezifische Be-

steuerung zu bekämpfen. Die erhöhte Transparenz soll 

die öffentliche Kontrolle der Ertragsteuerzahlungen 

stärken. 

5.3. Übereinstimmungen mit dem BEPS-Pro-

jekt der OECD/G20  

Der Vorschlag der Europäischen Kommission zur Offen-

legung von Ertragsteuerinformationen durch bestimmte 

Unternehmen steht im Wesentlichen im Konsens mit 

dem BEPS-Projekt der OECD/G20, das ebenfalls die 

Transparenz der Ertragsbesteuerung von Unternehmen, 

die in Europa mindestens über eine Niederlassung Ge-

schäfte tätigen, fördern soll. Die Initiative, die es ab 

dem 01. Januar 2016 umzusetzen gilt, fordert von mul-

tinationalen Unternehmen, dass sie gegenüber den 

Steuerbehörden länderspezifische Informationen zu den 

entrichteten Ertragsteuern offenlegen. Der Anwen-

dungsbereich der OECD-Initiative und der vorgeschlage-

nen EU-Richtlinie entsprechen sich. Im Gegensatz zum 

Vorschlag der Europäischen Kommission werden die Be-

richte nach dem OECD-Maßnahmenpaket der breiten 

Öffentlichkeit jedoch nicht zugänglich gemacht. 

5.4. Kritik 

Der Vorschlag der Europäischen Kommission zu Offenle-

gungspflichten von Ertragsteuerinformationen wird 

durch zahlreiche Institutionen kritisiert. Die Stellung-

nahmen der WPK, des IDW und des DRSC an das Bundes-

ministerium der Justiz und für Verbraucherschutz ver-

deutlichen die Zweifel an der Zweckmäßigkeit der 

Richtlinienänderung. 

Die WPK unterstützt in ihrer Stellungnahme vom 13. Mai 

2016 zum Vorschlag der Europäischen Kommission die 

Bemühungen, (illegale) Steuerumgehungen zu bekämp-

fen. Sie äußert jedoch vier wesentliche Bedenken: 

 Laut der Europäischen Kommission soll durch die 

vorgeschlagene Richtlinienänderung die Unterneh-

mensbesteuerung vereinfacht und effizienter ge-

staltet werden. Die WPK bezweifelt, dass dies durch 

eine Offenlegung der Ertragsteuerinformationen zu 

erreichen ist. Eine konkrete Publikationsforderung 

könne nicht als Ersatz für eine erforderliche Anpas-

sung der derzeitigen Steuergesetzgebung gelten. 

 Eine sachkundige Debatte und die öffentliche Kon-

trolle, die durch die Publikationspflicht erzeugt 

werden soll, seien durch Nichtfachleute kaum zu er-

langen. Wenn die Berichtsadressaten die nötigen 

Hintergrundinformationen zu den nationalen Steu-

errechten nicht verstehen sollten, käme es zu Fehl-

interpretationen und falschen Rückschlüssen. Die 

Offenlegung von noch mehr Informationen würde 

außerdem, vor allem vor dem Hintergrund der er-

höhten Publikationspflichten durch die CSR-Richtli-

nie, zu einer Informationsüberfrachtung führen. 

 Die WPK führt außerdem an, dass durch die welt-

weite Offenlegung von ertragsteuerlichen Informa-

tionen durch Unternehmen, die in Europa Geschäfte 

betreiben, für eben diese ein Wettbewerbsnachteil 

entstehen kann. Internationale Wettbewerber hät-

ten Zugriff auf Informationen, die sie selbst nicht 

offenlegen müssen. 

 Die Europäische Kommission schlägt vor, eine Ab-

weichung von der Offenlegungspflicht im Bestäti-

gungsvermerk anzugeben. Diese berufsspezifische 

Forderung lehnt die WPK ab, da sich die wirtschafts- 

und steuerrechtliche Problemstellung der Steuer-

planung nicht durch die Abschlussprüfung lösen 

ließe. Die Erwartungslücke würde durch eine solche 

Angabe verstärkt werden. 

Auch das IDW stellt weitreichenden Diskussionsbedarf 

in ihrer Stellungnahme vom 13. Mai 2016 fest. Sechs 

grundsätzliche Aspekte merkt es an:  

 In der EU ansässige Unternehmen, deren oberstes 

Mutterunternehmen ihren Sitz außerhalb der EU 

hat, müssen länderbezogene Ertragsteuerinformati-

onen aus Drittstaaten veröffentlichen. Das IDW sieht 

die Schwierigkeit, dass die außereuropäischen Mut-

terunternehmen die erforderlichen Informationen 

nicht zur Verfügung stellen. Es könnten dadurch für 

Unternehmen mit einem obersten Mutterunterneh-

men innerhalb der EU Wettbewerbsnachteile ent-

stehen. 

 Durch die oben genannte Schwierigkeit der Offenle-

gung entstünde zusätzlich die Problematik, dass Un-

ternehmen ihren Sitz bewusst außerhalb der EU 

wählen könnten, um so der Publikationspflicht zu 

entgehen. 

 Die Angabe der entrichteten Steuern je Land ist nur 

im Verhältnis zu einer Bezugsgröße, die den Unter-

nehmenserfolg zutreffend widerspiegelt, aussage-

kräftig. Ein international einheitlicher Verteilungs-

schlüssel der Erfolgsgröße auf die unterschiedlichen 

Länder wird in dem Richtlinienvorschlag nicht ge-

nannt. Das IDW zweifelt aus diesem Grund an einer 

zutreffenden Beurteilung durch die Berichtadressa-

ten und der Vergleichbarkeit zwischen den Unter-

nehmen. 
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 Durch bereits bestehende vertragliche Abmachun-

gen sind 31 OECD-Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, 

länderspezifische Steuerdaten auszutauschen. 

Durch die Offenlegung dieser und weiterer Steuer-

daten von in Europa agierenden Unternehmen im 

Rahmen eines Berichts befürchtet das IDW, dass der 

Austausch untergraben würde. Die Finanzbehörden 

außereuropäischer Staaten hätten Zugriff auf die In-

formationen, ohne selbst entsprechende Daten lie-

fern zu müssen. 

 Weiteren Diskussionsbedarf sieht das IDW im Zusam-

menhang mit den Rechnungslegungsgrundlagen, auf 

Basis derer die Daten zur Verfügung zu stellen wä-

ren. Der Vorschlag der Europäischen Kommission be-

zieht sich auf die handelsrechtliche Rechnungsle-

gung. Im Gegensatz dazu besteht im Rahmen des 

BEPS-Projekts der OECD/G20 ein Wahlrecht. Das 

IDW nimmt aufgrund dieser uneinheitlichen Erfas-

sung und der kürzeren Aufstellungsfristen für den 

Bericht (im Gegensatz zur Einreichung der Daten bei 

den Steuerbehörden) an, dass der zusätzliche Auf-

wand zu wesentlichen Erfüllungskosten bei den Un-

ternehmen führen würde. 

 Abschließend stellt das IDW die Forderung nach Prü-

fung der Gewährleistung der Niederlassungsfreiheit. 

Das IDW befürchtet, dass sich Unternehmen auf-

grund öffentlichen Drucks nicht mehr in Niedrigsteu-

erländern (wie bspw. Irland) niederlassen würden. 

 

Das DRSC hat am 27. Mai 2016 ebenfalls eine Stellung-

nahme bezüglich des Vorschlags der Europäischen Kom-

mission zur Änderung der Richtlinie 2013/34/EU über-

mittelt. Das DRSC steht dem Richtlinienentwurf, ob-

gleich es die Auseinandersetzung mit Steuergerechtig-

keit und –transparenz begrüßt, kritisch gegenüber und 

fordert das Ministerium dazu auf, den vorgeschlagenen 

Berichtpflichten entgegenzuwirken. Es beschreibt drei 

wesentliche Schwierigkeiten:  

 Da die durch die vorgeschlagene Richtlinie beabsich-

tigte Transparenz nur erreicht werden kann, indem 

die offengelegten Daten in ein Verhältnis zueinan-

der gesetzt werden, geht das DRSC von zwei impli-

ziten Prämissen seitens der Europäischen Kommis-

sion aus: Zum einen, dass alle zur sachgerechten In-

terpretation erforderlichen Informationen veröf-

fentlicht werden und zum anderen, dass die Wert-

schöpfung und die darauf anfallenden Steuerzahlun-

gen in eine Periode fallen. Das DRSC zweifelt an der 

Erfüllung dieser Prämissen und folglich auch daran, 

dass die redaktionelle Offenlegung von Finanzinfor-

mationen mit einer tatsächlichen Steuerehrlichkeit 

gleichgesetzt werden kann.  

 Daneben geht die Europäische Kommission davon 

aus, dass die Kosten der zusätzlichen Berichterstat-

tung für Unternehmen gering bleiben, da die erfor-

derlichen Informationen schon in den länderspezifi-

schen Berichten an die Steuerbehörden erfasst wer-

den. Da diesen Berichten steuerrechtliche Vorschrif-

ten zugrunde gelegt werden, es sich bei den offen-

zulegenden Informationen im Rahmen der vorge-

schlagenen Richtlinie aber um handelsrechtliche Da-

ten handelt, sieht das DRSC diese Konsistenz nicht 

und befürchtet erhebliche Mehrkosten für Unter-

nehmen. 

 Das DRSC schlägt vor, empirische Ergebnisse zur 

Wirksamkeit länderspezifischer Berichterstattungen 

im Bankensektor abzuwarten. Da die verpflichtende 

Offenlegung für bestimmte Kreditinstitute erst seit 

2015 erfolgt, ist es noch zu früh, um zu erkennen, 

ob diese Berichterstattung die Erreichung der ge-

setzten Ziele unterstützt. Bevor die Berichtspflicht 

auf eine Vielzahl von Unternehmen ausgeweitet 

wird, soll überprüft werden, ob die Publikation der 

Daten Einfluss auf das Steuerverhalten von Unter-

nehmen hat. 

5.5. Zusammenfassung 

Die Europäische Kommission hat einen Vorschlag zur Än-

derung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die 

Offenlegung von Ertragsteuerinformationen durch be-

stimmte Unternehmen und Zweigniederlassungen ver-

öffentlicht. Darin fordert sie die Erstellung und Veröf-

fentlichung eines jährlichen länderspezifischen Berichts 

über die entrichteten Ertragsteuern, um sicherzustel-

len, dass multinationale Unternehmen in dem Land ihre 

Steuern entrichten, in dem die zugehörigen Gewinne 

erwirtschaftet wurden. Ziel der vorgeschlagenen Ergän-

zung der Europäischen Kommission ist eine erhöhte 

Transparenz, um aggressiver Steuerplanung und Steuer-

vermeidung entgegenzuwirken. Obgleich die Auseinan-

dersetzung mit Steuergerechtigkeit und –transparenz 

durch die Europäische Kommission von der WPK, dem 

IDW und dem DRSC begrüßt wird, sehen alle drei Insti-

tution noch einen erheblichen Diskussionsbedarf und 

fordern das Bundesministerium der Justiz und für Ver-

braucherschutz dazu auf, ihre kritischen Anmerkungen 

im weiteren Verfahren zu berücksichtigen oder den vor-

geschlagenen Berichtspflichten sogar entgegenzuwir-

ken. 
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